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• Ebenen:

o Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger (bBSF)

o Innung

o Landesverband

o ZIV

• Einheitliches Erfassungsprogramm 

o ca. 7 Hersteller von

Kehrbezirksverwaltungssoftware

• Erfassung von Feuerstätten der ca. 7.600 bBSF

o fast 33 Mio. Feuerstätten

• Grundlage der Erhebung  - § 16 der 1. BImSchV

o Der bBSF meldet die Ergebnisse der Messungen
nach den §§ 14 und 15 an die Innung.

o Der ZIV erstellt für jedes Kalenderjahr eine entsprechende länderübergreifende 

Übersicht und legt diese dem BMUV bis zum 30. Juni des folgenden Jahres vor.

Erhebungen des Schornsteinfegerhandwerks
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Gesetzliche Grundlagen - 1. BImSchV (feste Brennstoffe)

§ 5 „Feuerungsanlagen mit einer Nwl.

von 4 kW oder mehr“

• Anlagen von ≥ 4 kW

• Emissionsgrenzwerte (Staub und CO)

§ 14 „Überwachung neuer und wesentlich geänderter Feuerungsanlagen“

• innerhalb von 4 Wochen nach der Inbetriebnahme / durch Schornsteinfeger

§ 15 „Wiederkehrende Überwachung“

• Der Betreiber einer Feuerungsanlage hat die Einhaltung der Anforderungen nach § 5 
Abs. 1 (§ 25 Abs. 1) einmal in jedem zweiten Kalenderjahr feststellen zu lassen / 
durch Schornsteinfeger

§ 25 „Übergangsregelung für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, 

ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen“

• (1) Bestehende Feuerungsanlagen, ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen, für 

feste Brennstoffe dürfen nur weiterbetrieben werden, wenn die Grenzwerte der Stufe 1 

des § 5 Absatz 1 Satz 1 in Abhängigkeit vom Zeitpunkt ihrer Errichtung ab folgenden 

Zeitpunkten eingehalten werden: 
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Wiederkehrende Messpflicht alle zwei Jahre für Heizungsanlagen für feste Brennstoffe 
von 

1.    Baujahr bis 21.03.2010 – Schrittweise Einführung der Messpflicht an diesen 

       Anlagen wenn Anlagen < 15 kW und nach 31.12.2014 errichtet – Bedeutet ab 

       2024 unterliegen dann alle Heizkessel für feste Brennstoffe mit NwL 4 kW  

       oder größer bis 1 MW – FWL, also Geltungsbereich der 1. BImSchV und somit 

       der Überwachung durch den Schornsteinfeger oder die Schornsteinfegerin – 

        zusätzlich ca. 150.000 wiederkehrende Messungen alle zwei Jahre

2. Hand- als auch mechanisch beschickte Heizkessel, die bis 21.03.2010 errichtet 
wurden, müssen ab 01.01.2025 nicht mehr die zum Zeitpunkt der Errichtung 
gültigen Grenzwerte, sondern die Grenzwerte der Stufe 1 einhalten

3. Anforderungen für diese Anlagen – Stufe 1 der 1. BImSchV für Heizkessel 

       gem. § 25 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 

3. … § 5 Abs. 1: 

Was erwartet uns bei der Überwachung ab 2025 – 1. BImSchV (feste 

Brennstoffe) - Heizkessel
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Was kommt auf uns zu – 1. BImSchV (feste Brennstoffe) - Heizkessel

Wiederkehrende Messpflicht alle zwei Jahre für Heizungsanlagen für feste 
Brennstoffe von 
3. … § 5 Abs. 1: 

. 

Brennstoff nach § 3

Absatz 1

Nennwärme-

leistung

(Kilowatt)

Staub

(g/m3)

CO

(g/m3)

Stufe 1:

Nummer 1 bis 3a
≥ 4 ≤ 500 0,09 1,0

>500 0,09 0,5

Nummer 4 bis 5
≥4 ≤ 500 0,10 1,0

> 500 0,10 0,5

Nummer 5a
≥ 4 ≤ 500 0,06 0,8

> 500 0,06 0,5

Nummer 6 bis 7

≥ 30 ≤ 100 0,10 0,8

> 100 ≤ 500 0,10 0,5

> 500 0,10 0,3

Nummer 8 und 13 ≥ 4 < 100 0,10 1,0

Was bedeutet Stufe 1 der 1. BImSchV jetzt für diese Anlagen:

Bisherige Anforderungen bzw. nicht messpflichtig: GW in der Praxis                0,15 g/m³ Staub, 4 g/m³ CO):

(Scheitholz)

(Pellets)
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Datum auf dem Typschild

Zeitpunkt der

Nachrüstung oder

Außerbetriebnahme

bis einschließlich 31. Dezember 1974

oder Datum nicht mehr feststellbar
31. Dezember 2014

1. Januar 1975 bis 31. Dezember 1984 31. Dezember 2017

1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1994 31. Dezember 2020

1. Januar 1995 bis einschließlich

21. März 2010
31. Dezember 2024

Was kommt auf uns zu – 1. BImSchV (feste Brennstoffe) - ERF

§ 26 Übergangsregelung für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die vor dem 22. März 2010 errichtet und in Betrieb genommen 

wurden, dürfen nur weiterbetrieben werden, wenn nachfolgende Grenzwerte nicht überschritten werden:

1. Staub: 0,15 Gramm je Kubikmeter,

2. Kohlenmonoxid: 4 Gramm je Kubikmeter.

Der Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte kann

1. durch Vorlage einer Prüfstandsmessbescheinigung des Herstellers oder

2. durch eine Messung unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Anlage 4 Nummer 3 durch eine 

Schornsteinfegerin oder einen Schornsteinfeger geführt werden.
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Was kommt auf uns zu – 1. BImSchV (feste Brennstoffe) - ERF

Aber:

Vollzug obliegt den B-Ländern:

Beispiel Bayern:

Bev. Bezirksschornsteinfeger hat nach bundesweit gültigem SchfHwG die Feuerstättenschau 

zweimal in 7 Jahren durchzuführen.

Grundsätzlich wurde die Feuerstätte 2012 bzw. 2013 von einem Schornsteinfeger eingestuft, wann 

der § 26 greift.

Beispiel: Feuerstätte, Baujahr 1995, keinen Nachweis des Herstellers

- Betreiber wurde bereits 2012 oder 2013 erstmalig informiert.

Feuerstättenschau findet 2013, 2016, 2020 und nun im Oktober 2024 statt

Der Schornsteinfeger stellt dem Betreiber eine Bescheinigung aus, in der hingewiesen wird, dass 

die Anlage noch bis 31.12.2024 betrieben werden darf, stellt aber noch keinen Mangel hinsichtlich 

des ordnungsgemäßen Betriebs aus, weil ja zum Zeitpunkt der Feuerstättenschau, also noch vor 

31.12.2024 die Feuerstätte noch in Ordnung ist.

Ein Mangel erfolgt also folglich erst 2027 im Rahmen der nächsten Feuerstättenschau. Dann 

erstellt der bev. Bezirksschornsteinfeger einen Mangel mit einer Frist von 6 Wochen. Bei 

Nichtabstellung des Mangels erfolgt eine Weiterleitung an die Behörde. In diesem Fall kann also 

die Außerbetriebnahme/Austausch/Nachrüstung/Messung durch den Schornsteinfeger u.U. auch 

erst im Januar 2027 statt.
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD - Summe
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD – in %
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD – Verteilung

Messpflichtige Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe sind, statt 

jährlich nur alle zwei Jahre zu überwachen. Aus diesem Grund kann 

man die vorliegenden Ergebnisse nur bedingt mit denen der 

Vorjahre vergleichen.

Von den insgesamt ca. 15.1 Mio. Gasfeuerungsanlagen 

(Heizungsanlagen, Warmwasserheizer und Raumheizer) werden ca. 

620.000 mit dem Brennstoff „Flüssiggas“ betrieben. 
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD – Alterstruktur  

messpflichtiger Öl- und Gasfeuerungsanlagen 

2,6 Mio

1,5 Mio
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD - Heizkessel

Hinweis: In der Übersicht sind alle Feuerungsanlagen, 

die mit den Brennstoffen 1 - 8 sowie 13 nach § 3 Abs. 

der 1. BImSchV betrieben werden, enthalten.
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD

Im Jahr 2024 wurden über 148.000 handbeschickte und ca. 187.500 mechanisch 

beschickte Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe nach der 1. BImSchV überprüft.
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Gesamtzahl der Feuerungsanlagen in der BRD

Im Jahr 2024 wurden über 148.000 handbeschickte und ca. 187.500 mechanisch 

beschickte Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe nach der 1. BImSchV überprüft.
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Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Nach der 1. BImSchV ist eine Einzelraumfeuerungsanlage eine 

Feuerungsanlage, die vorrangig zur Beheizung des 

Aufstellraumes verwendet wird, sowie Herde mit oder ohne 

indirekt beheizte Backvorrichtung.

Im Jahr 2024 betrug die Gesamtzahl der 

Einzelfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe ca. 11,73

Millionen.

Die Gesamtzahl der Feuerstätten, bei denen der Zeitpunkt der 

Nachrüstung oder Außerbetriebnahme festgesetzt wurde, liegt 

bei ca. 1,77 Millionen.
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Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe
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Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

11,4

45,9

0,1

17,3

8,0

2,0

6,9

8,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Raumheizer

Kaminofen

Speichereinzelfeuerstätten

Kamineinsätze und Kachelofeneinsätze

Herde und Heizungsherde

Pelletöfen

Offene Kamine

Sonstige

Verteilung der Einzelraumfeuerungsanlagen
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Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

352.000

192.000

121.000

180.000

146.000

365.000

159.000

199.000
189.000

224.000

356.000

388.000

360.000

423.000

369.000

407.000

349.000

378.000

347.000345.000

315.000

293.000294.000
284.000

279.000

326.000

343.000

425.000

369.000

305.000

Aktueller Stand der Einzelraumfeuerungsanlagen nach 1. BImSchV - 
Altersstruktur 2024

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

https://www.schornsteinfeger.de/erhebungen.aspx
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